
Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 753/2011 des Rates vom 1. August 2011 über restriktive 
Maßnahmen gegen bestimmte Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen angesichts der 

Lage in Afghanistan 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 199 vom 2. August 2011) 

Auf Seite 1, Erwägungsgrund 6: 

anstatt: „(6) In Anbetracht der von der Lage in Afghanistan ausgehenden besonderen Bedrohung des Weltfrie­
dens und der internationalen Sicherheit und zur Wahrung der Übereinstimmung mit dem Verfah­
ren zur Änderung und Überprüfung des Anhangs des Beschlusses 2011/486/GASP sollte die 
Befugnis zur Änderung der Liste in Anhang I dieser Verordnung beim Rat liegen.“ 

muss es heißen: „(6) In Anbetracht der von der Lage in Afghanistan ausgehenden besonderen Bedrohung des Weltfrie­
dens und der internationalen Sicherheit und zur Wahrung der Übereinstimmung mit dem Verfah­
ren zur Änderung und Überprüfung des Anhangs des Beschlusses 2011/486/GASP sollte die 
Befugnis zur Änderung der Liste in Anhang I dieser Verordnung vom Rat ausgeübt werden.“  
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